
Lesefassung (Stand: 15. August 2022)1

Verordnung zum Basisschutz der Bevölkerung vor Infektionen mit 
dem SARS-CoV-2-Virus (Coronavirus-Basisschutzmaßnahmenverordnung - 

CoBaSchuV -) 

Vom 29. März 2022 

Aufgrund des 

1. 

a) § 32 Satz 1 in Verbindung mit den §§ 28 und 28a Abs. 7 Satz 1 und 3 in Verbin- 
dung mit den Abs. 3, 5 und 6 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000
(BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. März 2022 (BGBl. I S.
466),

b) § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28c Satz 4 des Infektionsschutzgesetzes in Ver- 
bindung mit § 7 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom
8. Mai 2021 (BAnz AT 8. Mai 2021 V1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.
März 2022 (BGBl. I S. 478),

c) § 32 Satz 1 in Verbindung mit den §§ 29 bis 31 des Infektionsschutzgesetzes,

2. § 89 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und
Ordnung vom 14. Januar 2005 (GVBl. I S. 14), zuletzt geändert durch Gesetz vom
30. September 2021 (GVBl. S. 622),

3. § 22 Abs. 1 des Hessischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst vom
28. September 2007 (GVBl. I S. 659), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. De- 
zember 2021 (GVBl. S. 992),

verordnet die Landesregierung: 

§ 1

Eigenverantwortliches Handeln in der Pandemie 

(1) Jede Person ist angehalten, sich so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen
unangemessenen Infektionsgefahren aussetzt. Die allgemeinen Empfehlungen zu Hy- 
giene und Tragen einer medizinischen Maske, insbesondere in Innenräumen und in 
Gedrängesituationen, sollen eigenverantwortlich und situationsangepasst berücksich- 
tigt werden. Bei persönlichen Begegnungen mit Menschen, für die bei einer Infektion 
mit dem SARS-CoV-2-Virus ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf 
besteht, ist besondere Vorsicht walten zu lassen; eine vorsorgliche Testung wird emp- 
fohlen. 

1 In der Fassung der am 15. Augst 2022 in Kraft tretenden Änderungen durch Art. 1 der Fünften Ver- 
ordnung zur Änderung der Coronavirus-Basisschutzmaßnahmenverordnung vom 12. August 2022, 
die am 12. August 2022 nach § 22a des Hessischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheits- 
dienst im Wege der Eilverkündung unter der URL www.hessen.de/verkuendung amtlich bekanntge- 
macht worden ist und deren Verkündung nach § 1 Abs. 1 des Verkündungsgesetzes im GVBl. S. 429 
nachgeholt wird. 

Anlage zu RdSchr. 58/2022

https://www.juris.de/r3/document/BJNR104510000BJNE004505116/format/xsl/part/S?oi=faHps8TfE2&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
http://www.hessen.de/verkuendung
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(2) Bei privaten Zusammenkünften wird empfohlen, die räumlichen Gegebenheiten 

zu berücksichtigen und angemessene Hygienemaßnahmen zum Schutz der Teilneh- 
menden zu treffen. In geschlossenen Räumen ist auf eine angemessene und regel- 
mäßige Belüftung zu achten. 

 
(3) Bei akuten Atemwegssymptomen sollen persönliche Begegnungen mit Angehöri- 

gen anderer Haushalte bis zu einer Abklärung der Ursachen möglichst vermieden wer- 
den. 

 
(4) Personen, die mit einer mit dem SARS-CoV-2-Virus infizierten Person in einem 

Haushalt leben, sollen persönliche Begegnungen mit Angehörigen anderer Haushalte 
für einen Zeitraum von mindestens fünf Tagen reduzieren, insbesondere, wenn sie 
über keinen ausreichenden Immunstatus aufgrund Impfung oder Genesung verfügen; 
eine tägliche Testung wird empfohlen. Gleiches gilt für sonstige enge Kontaktpersonen 
infizierter Personen. 

 
§ 2 

 
Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske 

 
(1) Eine OP-Maske oder Schutzmaske der Standards FFP2, KN95, N95 oder ver- 

gleichbar ohne Ausatemventil (medizinische Maske) ist zu tragen 
 
1. von 

 
a) Besucherinnen und Besuchern in Arztpraxen sowie in Einrichtungen nach § 23 

Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 5 und § 36 Abs. 1 Nr. 2 des Infektionsschutzgesetzes, 
 

b) Patientinnen und Patienten in Arztpraxen sowie in Einrichtungen nach § 23 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, 4 und 5 des Infektionsschutzgesetzes, 

 
c) Personen, die in Arztpraxen sowie in Einrichtungen und Unternehmen nach § 23 

Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 5, 11 und 12 sowie § 36 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 und 7 des 
Infektionsschutzgesetzes tätig sind; dies gilt nicht in Bereichen, zu denen nur die 
dort tätigen Personen Zutritt haben, 

 
die Leitung der Einrichtung kann weitergehende Maßnahmen anordnen; 

 
2. in den Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs; das Tragen einer 

Schutzmaske der Standards FFP2, KN95, N95 oder vergleichbar ohne Ausatem- 
ventil wird empfohlen. 

 
(2) Die Verpflichtung nach Abs. 1 besteht nicht 

 
1. für Kinder unter 6 Jahren, 

 
2. für Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder Behinde- 

rung keine medizinische Maske tragen können, 
 
3. für Menschen mit Hörbehinderung und deren unmittelbare Kommunikationspartne- 

rinnen und -partner, soweit und solange es zu ihrer Kommunikation erforderlich ist, 
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4. für Personal von Einrichtungen und Unternehmen nach Abs. 1, soweit kein Kontakt 

zu anderen Personen besteht oder anderweitige und mindestens gleichwertige 
Schutzmaßnahmen, insbesondere Trennvorrichtungen, getroffen werden, 

 
5. soweit und solange aus therapeutischen, rechtlichen, seelsorgerischen, ethisch-so- 

zialen oder anderen tatsächlichen Gründen das Absetzen der medizinischen Maske 
erforderlich ist. 

 
§ 3 

Verpflichtung zur Testung auf das Vorliegen einer Infektion 
mit dem SARS-CoV-2-Virus 

 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Beschäftigte sowie Besucherinnen und Besucher 
dürfen Einrichtungen und Unternehmen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 11 und § 
36 Abs. 1 Nr. 2 und 7 des Infektionsschutzgesetzes sowie Einrichtungen zur gemein- 
schaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen oder Spätaussiedlern nur 
betreten oder in diesen nur tätig werden, wenn sie über einen Testnachweis nach § 
22a Abs. 3 des Infektionsschutzgesetzes verfügen. Sofern die dem Testnachweis 
zugrundeliegende Testung mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder 
weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) erfolgt ist, darf die zu- 
grundeliegende Testung abweichend von § 22a Abs. 3 des Infektionsschutzgeset- 
zes maximal 48 Stunden zurückliegen. Die Einrichtungen und Unternehmen nach 
Satz 1 sind verpflichtet, für alle Beschäftigten sowie alle Besucherinnen und Besucher 
Testungen auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus anzubieten. Satz 1 gilt 
nicht bei Notfalleinsätzen, bei hoheitlichen Tätigkeiten sowie für Personen, die die Ein- 
richtung nur für einen unerheblichen Zeitraum oder als notwendige Begleitperson be- 
treten. Die Einrichtungsleitung kann Ausnahmen oder Erleichterungen gestatten für 

 
1. engste Familienangehörige, wenn es nach Einschätzung der behandelnden Ärztin 

oder des behandelnden Arztes oder aus ethisch-sozialen Gründen dringend gebo- 
ten ist, insbesondere bei Geburten oder Personen im Sterbeprozess, 

 
2. Personen, die über einen Impf- oder Genesenennachweis nach § 22a Abs. 1 oder 

2 des Infektionsschutzgesetzes verfügen. 
 
Die Einrichtung darf zur Feststellung der Voraussetzungen nach Satz 5 Nr. 2 die dafür 
erforderlichen personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten; die Daten sind un- 
verzüglich zu vernichten oder zu löschen, soweit sie zur Feststellung der Vorausset- 
zungen nach Satz 5 Nr. 2 nicht mehr benötigt werden. § 20a des Infektionsschutzge- 
setzes bleibt unberührt. 
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§ 4 
 

Absonderung aufgrund Test-Ergebnis 
 

(1) Personen, bei denen eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus auf Grundlage 
einer Testung mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden 
der Nukleinsäureamplifikationstechnik) nachgewiesen ist, sind verpflichtet, sich unver- 
züglich nach Erhalt dieses Testergebnisses auf direktem Weg in die eigene Häuslich- 
keit oder in eine andere eine Absonderung ermöglichende Unterkunft zu begeben und 
sich für einen Zeitraum von fünf Tagen nach Vornahme des zugrundeliegenden Tests 
ständig dort abzusondern (Isolation). Ihnen ist es in diesem Zeitraum nicht gestattet, 
Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem Haushalt angehören. Falls 
Krankheitssymptome für COVID-19 aufgetreten sind, soll die Isolation eigenverant- 
wortlich fortgesetzt werden, bis für mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit vorliegt. 

 
 

(2) Für Personen, bei denen eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus auf Grund- 
lage eines Antigen-Tests oder eines In-vitro-Diagnostikums für die Eigenanwendung, 
das für den direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 bestimmt ist (An- 
tigen-Tests zur Eigenanwendung durch Laien), nachgewiesen ist, gilt Abs. 1 entspre- 
chend. Personen nach Satz 1 sind verpflichtet, unverzüglich eine Testung mittels Nuk- 
leinsäurenachweis durchführen zu lassen. Die Absonderung wird für die Dauer, die zur 
Durchführung eines Tests nach Satz 2 erforderlich ist, ausgesetzt. Mit Erhalt des Er- 
gebnisses des Nukleinsäurenachweises, dass keine Infektion mit dem SARS-CoV-2- 
Virus vorliegt, endet die Absonderung nach Satz 1. Bestätigt die Testung mittels Nuk- 
leinsäurenachweis die Infektion, verlängert sich die Dauer der Absonderung dadurch 
nicht. 

 
(3) Von Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 erfasste Personen dürfen in einer Einrich- 

tung nach § 23 Abs. 3 Satz 1 sowie § 36 Abs. 1 Nr. 2 und 7 des Infektionsschutzge- 
setzes eine berufliche Tätigkeit mit Kontakt zu Patientinnen und Patienten oder zu 
pflegenden Personen erst dann wieder aufnehmen, wenn dem zuständigen Gesund- 
heitsamt ein Nukleinsäurenachweis oder ein Testnachweis im Sinne des § 22a Abs. 3 
Nr. 3 des Infektionsschutzgesetzes vorgelegt wird, dass keine übertragungsrelevante 
Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus mehr vorliegt (negatives Testergebnis oder Ct- 
Wert >30). Die Testung darf frühestens am fünften Tag nach dem Beginn der Isolation 
erfolgen. 

 
(4) Von Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 nicht erfasst sind 

 
1. Personen nach § 54a des Infektionsschutzgesetzes und 

 
2. Angehörige ausländischer Streitkräfte im Sinne des NATO-Truppenstatuts, des 

Truppenstatuts der NATO-Partnerschaft für den Frieden (PfP Truppenstatut) und 
des Truppenstatuts der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU-Truppensta- 
tut). 

 
(5) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Abs. 1 Satz 1 erfassten Perso- 

nen der Beobachtung durch das zuständige Gesundheitsamt. 
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(6) Das zuständige Gesundheitsamt kann auf Antrag bei Vorliegen wichtiger Gründe 
von der Pflicht zur Absonderung nach Abs. 1 oder 2 sowie vom beruflichen Tätigkeits- 
verbot nach Abs. 3 befreien oder Auflagen anordnen; § 30 des Infektionsschutzgeset- 
zes bleibt im Übrigen unberührt. 

 
§ 5 

 
Zuständigkeiten 

 
(1) Für den Vollzug dieser Verordnung sind abweichend von § 4 Abs. 1 des Hessi- 

schen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst neben den Gesundheitsäm- 
tern die örtlichen Ordnungsbehörden zuständig, wenn die Gesundheitsämter nicht 
rechtzeitig erreicht oder tätig werden können, um eine bestehende Gefahrensituation 
abwenden zu können. Zuständige Behörde für die Anordnung von Testpflichten in Jus- 
tizvollzugsanstalten, Abschiebehafteinrichtungen und Maßregelvollzugseinrichtungen 
nach § 28a Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c des Infektionsschutzgesetzes ist die jeweilige 
Anstalt oder Einrichtung. 

 
(2) Die Befugnis der örtlich zuständigen Behörden zu weitergehenden Anordnungen 

nach § 28a Abs. 7 des Infektionsschutzgesetzes sowie zu individuellen Schutzmaß- 
nahmen gegenüber Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen 
oder Ausscheidern nach § 28 Abs. 1 Satz 1 sowie die Schließung von Einrichtungen 
und Betrieben im Einzelfall nach § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgeset- 
zes, bleibt unberührt. 

 
§ 6 

 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1a Nr. 24 des Infektionsschutzgesetzes han- 

delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
 
1. § 2 Abs. 1 nicht die jeweils angeordnete medizinische Maske trägt, 

 
2. § 3 eine Einrichtung betritt oder in ihr tätig wird, 

 
3. § 4 Abs. 1 Satz 1 sich nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht recht- 

zeitig in die eigene Häuslichkeit oder in eine andere eine Absonderung ermög- 
lichende Unterkunft begibt oder sich dort nicht oder nicht rechtzeitig absondert, 

 
4. § 4 Abs. 1 Satz 2 Besuch empfängt, 

 
5. § 4 Abs. 3 eine berufliche Tätigkeit ausübt. 
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§ 7 
 

Begründung 
 

Die Begründung nach § 28a Abs. 7 Satz 3 in Verbindung mit Abs. 5 Satz 1 des Infek- 
tionsschutzgesetzes ergibt sich aus der Anlage1. 

 
§ 8 

 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am 2. April 2022 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 11. September 
2022 außer Kraft. 

 
 

Wiesbaden, den 29. März 2022 

Hessische Landesregierung 

 
Der Ministerpräsident Der Minister 

für Soziales und Integration 
 
 

gez. Bouffier gez. Klose 
 

Der Minister 
des Innern und für Sport 

 
 

gez. Beuth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Hier nicht dokumentiert. Die Vorschrift bezieht sich auf die Begründung der Stammverordnung vom 
29. März 2022 (GVBl. S. 170), die nach § 28a Abs. 5 IfSG als Anlage der Verordnung im GVBl. (S. 
174) bekanntgemacht worden ist. Die Begründung der nachfolgenden Verordnungen zur Anpassung 
der Coronavirus-Basisschutzmaßnahmenverordnung sind jeweils als Anlage der Änderungsverord- 
nung bekanntgemacht worden (vgl. GVBl. 2022 S. 226 [228], S. 349 [350], S. 374 [375], S. 420 [421] 
und S. 429 [430]). 




